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Entgeltbestimmungen für aonSprachKombi 
(EB aonSprachKombi) 

 
Diese Entgeltbestimmungen gelten ab 2. Mai 2008. Das Aktionsprodukt aonSprachKombi kann 
nur bis zum 11. Juli 2008 bestellt werden.  
 
Alle angeführten Entgelte in Euro sind inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer angegeben. Für 
Entgelte nach Aufwand gilt die Liste für Sonstige Dienstleistungen. Unter www.telekom.at 
findet sich im Internet die jeweils gültige Version dieser Entgeltbestimmungen und somit stets 
eine aktuelle Entgeltinformation. 
 
1. Einmalige Entgelte 
 
Nr. aonSprachKombi Entgelt in € inkl. USt.  

1.1 aonFestnetz   

1.1.1 Herstellungsentgelt bei Neuherstellung eines 
Fernsprechanschlusses (POTS)1 

167,00 

1.1.2 Herstellungsentgelt bei Umstellung eines bereits 
bestehenden ISDN-Basisanschlusses von Telekom Austria 
auf einen Fernsprechanschluss (POTS)1 

 
 

140,64 
1.2 aonMobil  

 Aktivierungsentgelt  gemäß EB aonMobil 

 
2. Monatliche Entgelte 
 
Nr. aonSprachKombi Entgelt in € inkl. USt. 

2.1 gemäß LB aonSprachKombi  
 

15,98 

 
3. Verbindungsentgelte  
 
Nr. aonSprachKombi gemäß LB aonSprachKombi Entgelte in € inkl. Ust 

3.1 aonFestnetz 
 

gemäß EB TikTak Privat 

3.3 aonMobil gemäß EB aonMobil 

                                                           
1 Herstellungsentgelte lt. Regelbauweise; Ohne Regelbauweise gelten bei Fernsprechanschluss (POTS) von Telekom 
Austria die Entgeltbestimmungen für den Sprachtelefoniedienst – Fernsprechanschluss und bei ISDN – Anschluss von 
Telekom Austria die Entgeltbestimmungen für ISDN von Telekom Austria. 
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4. Weitere Entgelte 
 
Alle weiteren Entgelte für vom Kunden zusätzlich gewählte Produkte von Telekom Austria 
werden gemäß den jeweils gültigen EB von Telekom Austria verrechnet. 

 


